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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.2001

Norm

ABGB §1323 A

Rechtssatz

Bei leichter Fahrlässigkeit ist nur der gemeine Wert der Sache zur Zeit der Beschädigung zu ersetzen; nur bei grobem

Verschulden des Schädigers ist der Geschädigte so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis im Zeitpunkt der

Schadenersatzleistung stünde; daher besteht in einem solchen Fall kein Anspruch auf Ersatz der Zinsen, die durch das

notwendig gewordene Vorziehen der Instandsetzung entstanden sind.
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